
Krankentransport Gorris GmbH 
 

Wichtige Hinweise für die Fahrt mit einem qualifizierten Krankentransport: 
 

Sollten Sie einen Transport zur ambulanten Behandlung (von Ihrer Wohnung zum Arzt 
oder umgekehrt) mit einem Krankentransportwagen in Anspruch nehmen müssen, 
benötigen Sie zunächst eine vollständig ausgefüllte ärztliche Verordnung.  

Zusätzlich benötigen Sie vor Antritt der Fahrt, eine schriftliche Genehmigung für das 
entsprechende Transportmittel (KTW) von Ihrer Krankenkasse. 

Das brauchen Sie für die Fahrt: 
 

 Zunächst benötigen Sie eine unterschriebene und unterstempelte Verordnung von 
einem Arzt für den Krankentransport.   

 Diese Verordnung muss folgende Angaben enthalten: 
Auf dem Transportschein muss unter 1. (Grund der Beförderung) 
„Genehmigungspflichtige Fahrten“ das Feld f anderer Grund für Fahrt mit „KTW“ 
angekreuzt sein,  
 

 
 
sowie unter 3. (Art und Ausstattung der Beförderung) die Art und Ausstattung der 
Beförderung ebenfalls „KTW“ angekreuzt sein. 
 

 
 
 

 Sobald Ihnen die Verordnung einer Krankenbeförderung von Ihrem Arzt vorliegt, 
müssen Sie vor Fahrtantritt eine Kostenübernahme für eine ambulante Fahrt bei 
Ihrer Krankenkasse beantragen.  
 



Wenn Sie alle Unterlagen zusammen haben, fallen für Sie kaum/keine weiteren Kosten für 
eine Fahrt mit dem Krankentransportwagen an, außer dem gesetzlich geregelten 
Eigenanteil, sofern Sie nicht von Zuzahlungen befreit sind.  
Die Zuzahlung beträgt 10% der Fahrtkosten, maximal 10€ je Fahrt. 
 
WICHTIG: Wenn Sie eine genehmigungspflichtige Fahrt ohne korrekte Genehmigung 
antreten, werden Ihnen die entstandenen Kosten privat in Rechnung gestellt. (AGB 
Verweis) 
 
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter (der Leitstelle, Buchhaltung, des Fahrdienstes 
und unsere Kundenbetreuer) gerne zur Verfügung.  
Wir sind für Sie erreichbar unter der Telefonnummer:  030/19704      
 
 


